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Naclkrickt von meinen Vorlesungen
für diesen Vinder.

——n
I. Von 8 his ꝗ lese ich das allgemeine

cdeiutsche Privatreclit, wöchentlich
sechsmal. Zum Leitfaden wähle ich das
Handbuch des Herrn Hofr. Runde; es
müsste denn seyn, daſs ich aufgefordert
würde, selbst einen Abriss zu entwerlen.
Ich hoffe und wünsche eine solche Auſ-
forderung, theils um eine der vorzüg-
lichsten Docentenpflichten zu erfüllen,
in allen Stücken und so viel als möglich
sich selbst in seiner ganzen Integrität zu
geben, insbesondere aber da, wo es auf
den wissenschaftlichen Zusammenhang
der Doctrin, und auf den Blick in das
Ganze ankommt, theils um eine nicht
gesuchte Gelegenheit zu dem öotffentli-
chen Bekenntnisse zu erlangen, daſs die
Erscheinung, die Herr Prot Hufeland.



c)
laut des ersten Stücks seiner Beytrùäge
æzur hericktigung und Erweiterung der
pnositiven fieclktswissenseliaſten, uüber
die Nichtexistenæz eines allgemeinen deut-
schen Privatrechts gehabt hat, von der
Walirheit und Achtheit seiner neuen
Lehre mich nicht überzeugt hat, son-
dern dass ich in der Hauptsache nockh
bey dem alten Glauben, so vie er in dem
angeſührten Handbuche des Herrn Hofr.
Raunde geschrieben stehet, beharre. Hr.
H. hat bisietæzt, so viel ich weiss, keinen
Widerspruch erſahren; aber wohl nur
deswegen, weil sich die Strategeme, de-
ren er sich zum Niederreissen dessen,
was seine Gegner aufbaueten, beclient,
nicht eher ganz übersehen lassen, bis
man das in Augenschein nehmen kann,
was er an die Stelle zu setzen denkt.
Was das sey, wird sich erst aus der noch
zu erwarrenden Abhandlung uühber die
Entwickelungsmethode des deutschen
Privatreclits, die er in den Beyträgen
Seite ꝗ6 ankündiget, ergeben. Bis da-
hin verspare ich die Ausführung meiner
Zweilel.

II. Von ꝗ bis 1o und von ↄ bis 3 lese
ich die Pandecten gystematiseli.
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In einem ältern Programme habe ich
mich über den Zweck und die Methode
dieses Collegiums weitläuftiger erklärt.
Beydes erhellt noch deutlicher aus mei-
nem Entuwurfe ßpystemaltischer Paniec-
ten (Göttingen 1791 bey Dieterich),
den ich bisher bey meinen Vorlesungen
zum Grunde legte. Nur im lezten hal-
ben Iahre bin ich in manchen Stücken
davon abhgewichen, und habe mich statt
desselben handschriftlicher Tabellen be-
dient, die ich aber für dieses halbe Iahr
zur Bequemlichkeit meiner Zuhörer zum
Drucke befördern werde.

Unter den Pandecten, die ich in die-
sen Stunden vortrage, verstehe ioch ein
ausfiilrliches wissensclhofttiches Systern
des unvermiseliten römisclien Reclifts,
in so fern es practisches Interesse hat.

Was die Materie betriſt, so neh—
me ich vom ganzen römischen Rechte,
im weitläuftigsten Sinne des Worts, we-

der der Zeit noch dem Inhalte nach ir-
gend etwas aus, als was ietzr nicht mehr
practisch ist. Sobald eine Rechtsnorm
aufhört anwendbar zu seyn, so ist sie in
die Subsidien der Rechtswissenschaft, in
die Rechtsalterthiimer, in die iuristische
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Dogmengeschichte, in die classischen
Pandectenrechte u. s. w. zu verweisen.
Die Iurisprudenz selbst ist eine practi-
sche Wissenschaft! Das lasset uns aber
nicht allein sagen, sondern danach lasset
uns auch handeln!

Die Lücken, die durch diese Restric-
tion entstehen, fülle ich nicht damit
erus, was andere Rechte an die, Stelle ge-
rückt haben. Ich trage kein römisch-
deutsches Recht vor, weil mir die Schei-
dung des römischen von dem Fremden
eben so nothwendig scheint, als die
Scheidung des Unanwendbaren von dem
Anwendbaren.

In Rücksicht der Form geht meine
Absicht und Bemiihung auf ein uissen-
schaftliches System. Dadu reicht eine
willkührliche Verkettung der Materien
nicht zu, so daſs man gufrieden ist, ei-
nen Uhergang zu haben, ohne sich dar-
um 2zu bekimmern welchen. Eine vol-
ohe Ordnung liegt schon in der Legalfol-
ze der Pandectentitel; sie läſst sich so-
zar ſfinden, wenn man vom lezten Titel
anfängt, und so bis zum ersten zurück-
geht. Es reichen ferner dergleichen
Operationen nicht zu, wie sie Sohneidt
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mit dem Hellfeldsethen Pandectencom-
pendium vorgenommen hat. Er be-
gnigte sich bekanntlich mit dem blossen
Umsetæzen der Bücher, Titel und Para-
graphen dieses Compendiums, und glaub-
te schon dadurch ein System zu Stande
zu bringen. Ja, einen Haufen Steine,
oder eine Bürgermiliz ordnet und syste-
matisirt man wohl auf diese Weise, aber
nicht den Stoſf einer Wissenschaft.

Ich fordere his in das kleinste Detail
strenge Entwickelung aus Principien;
und ich fordere dieses, ohne dass ich
die Natur des Positiven zu verkennen,
und ohne dass ich mich mit den demon-
strirenden Iuristen aus der Wolſfischen
Schule zu verirren glaube. Principien
der positiven Wissenschaften sind selhst
positiv, das versteht sich. Aber alles
Positive ist doch auch aus dem mensch-
lichen Geiste ausgegangen, und kann
daher selbst nicht ohne Geist seyn; es
ist Resultat eines Raisonnements, und
muſs daher auch Stoff zum Raisonniren
geben; es ist nücht durch Mürkfel ent-
standen, und darf daher auch nicht wie
ein Pasch auf dem Iahrmarkte ausge-
schrieen, oder wie Lottonumern ah-
gelesen werden.
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Das Charakteristische meiner Pan-
decten vwird aus diesen wenigen Bemer-
kungen erhellen; es wird sich auch dar-
aus die Frage leicht beantworten lassen,
ob ein solches wissenschaftliches System
des anwendbaren römischen Rechts zu
Anfange oder am Ende des iuristischen
Cursus gehört werden müsse. Für bey-
des sind Gründe; dafiir, dass man es so
bald als möglich höre, sind wohl die
meisten. Denn erstlich ist es Sitte in
cder ganzen Welt, zuerst nach dem zu
greiſen, was man brauchen kann. Zwey-
tens ist es der Sache angemessen, vom
Leichten zum Schweren fortzuschreiten.
IJst aber das Verworrene oder das Ge—
ordnete leichter? Drittens muss ein sol-
ches System viel dazu beytragen, um
sich in die Pandecten nach der Legal-
ordnung desto leichter ſinden zu kön-
nen. Ist es denn nicht besser, dass man
einen Irrgarten schon uübersieht, ehe
man noch hineingeführt wird, als dass
man sich cdann erst darin orientirt, nach-
dem man sich schon darin verirrt hatte?

III. Von 1o his 11 lese ich das reiolis-
rittersehaftliche Staatsreckt, nach ei-
nem eigenen Abrisse. Es fehlt dieser

J—
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Doecetrin noch ganz an einem brauchba-
ren Handbuche. Das Rernersclie Stauts-
recht der unmittelbaren Rcichsritter—
schaft ist zu diesem Zwecke zu weit—
schichtig und zu wenig wissenschaſtlich
geordnet. Die Rlubersche isagoge in
elementier iteris puhlici, quo ituntur no-
biles immediati in J. R. G. (1795), han-
delt bloss die Geschichte des Adels kurz
ab und liefert nur die ersten Grundzüge
cles Systems.

NDass diese Wissenschaſt verdiene,
besonders vorgetragen zu werden, lei-
det wohl keinen Zweifel. Es werden
aueh zu Erlangen wirklich Vorlesungen
dariuber gehalten. Ihr Interesse ist sehr
mannichtaltig. Der Reichsritter lernt
darin seine Rechte kennen und seine
Verbindungen mit dem ganzen Corpus.
Fast eben so wichtig ist sie für den, wel-
cher bey der Reichsritterschaft bedien-
stet zu werden hofft, es sey in genossen-
schaftlichen oder in Privatsachen. Der
Bedienungen in den erstern Angelegen-
heiten giebt es schon eine ziemliche
Menge (s. Reiclisstaautsliundbuclh von
1793. Th. J.); in den leztern giebt es
ihrer aber noch weit mehrere. Ferner

5*
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ist sie unentbehrlich für einen ieden, der
in territorialstaatsrechtlichen Sachen
bey einem Reichsstande im südlichen
Deutslande arbeiten will. Desgleichen
ſfür den, der sich auf irgend eine Weiseo
allgemeinen Reichssachen, 2. B. am
Reichlstage, oder an den beyden höch-
sten Reichsgerichten, widmen will; und
zwar ohne lier zwischen dem nördlichen
und südlichen Deutschlande einen Un-
terschied zu machen. Werniger wich-
tig ist sie fiir den, welcher das Staats-
recht überhaupt, wie man sich aus-
drückt, nur als Dilettant Jernt, und es
etwa nur lür eine Hülfswissenschaft bey.
seinen Brotstudien hält. Aber sie bleibt
gleichwohl noch immer sehr vwichtig für
ihn, indem man zwar noch ieizt, wie
vor alten Zeiten, ohne Kenntvils der
rechtlichen Verfassung des Vaterlands
leben, aber doch nicht recht mit Ehren
leben kann, und indem man auckh mehr
und mehr einsieht, dals es richtig ist,
was ich Herrn Regier. R. Kretschmunn
in seiner etwas starken Sprache sagen
lassen will: c Es ist recht toll, sich Pu-
blicist, Canonist u. s. w. zu nennen. Mich
dinkt, man kann das Privatrecht nicht
ganz verstelien, ohne das btaatsrecht
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studirt zu haben, und so umgewandt.
Die Iurisprudenz macht eine eigene gan-
ze Wissenschaft aus. Nur das Privat-
recht u. s. w. verstehen, heisst, sie nicht
verstehen. Eine Wissenschaft nur zum
Theil verstehen, heisst, gar nichts da-
von wissen. Lin Mittelding zwischen
gar nicht verstehen und ganz verstehen
ist nicht denkbar. Dahker ist es so lä—
cherlich, wenn iunge Männer auf Aka-
demien sich nur ausschliesslich zuni Ci-
vilisten oder Publicisten u. s. w. bilden
wollen, unverautwortlich, wenn, vioe
gewöhnlich der Falt ist, akademische
Lehrer ihnen den Irriluum nicht beneh-—
men, oder, weil sie vielleicht selbst die
Iurisprudenz auf die Art angesehen ha-
ben, nicht benehmen können“. (In der
Vorrede zum Ierstielie eines Lelirbuclis
cles deutschen Staatsrecclits. S. IX. J.

IV. Dienstags und Freytags um 1 Ulir
fahre ich fort, Ausarbeitungen über
interessante Gegenstände der tlrieoreti-
schen Iuriſprudenæ verfertigen zu las-

sen.
Es ist nun ein Iahr, dass ich mit die-

ren Ubungen den Anfang machte. Die
Erfahrung hat mich zwar gelehrt, dass

S
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es angenehmere Geschafte giebt, als das
Corrigiren solcher Arbeiten ist. Ich ach-
te das aber nicht, da ich theils durch
meine eigene Uberzeugung von dem
grossen Nutzen solcher Ubungen, theils
durch den Eifer und Fleiss meiner Com-
militonen in den beyden vergangenen
halben Iahren auſgemuntert bin, und
auch hoffe, noch ferner auf diese Weise
auſgemuntert zu werden.

Der Plan dieses Collegiums bleibt,
so wie ich ilin zuerst in einem besondern
Programme (Anhiincdigung eines beson-
dern Inslituts au scliriſtlicken hungen
in der Meorie der gesammtqon Iuris-
prucdenæ. 1792. bey Dieterich) darlegte.

Man braucht die Institutionen nur ge-
hört zu haben, um den Aulſgaben, die ich
wähle, gewachsen zu seyn; welches meh-
rere meiner bisherigen Zuhörer aus ihrer
eigenen Erſahrung bestätigen können.
Das ganze Institut ist berechnet theils auf
dieienigen, welche sich zu den Practicis
vorbereiten wollen, also noch nicht lan-
ge ihre iuristische Lauſbahn angeſangen
haben, theils auf dieienigen, veélche
schon æinen reichen Vorrath theoreti-
scher Kenntnisse besitgen, und denselben
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durch eigenes Nachdenken und durch
eigene Darstellung besser ordnen, mehr
beleben und sich stärker zueignen wol—
len. Deswegen nehme ich alle Aulga-
ben aus dem gemeinen römischen Rech-
te; und zwar vähle ich sie so, dass sie
von ihrer practischen Seite allgemeines
Interesse hahen.

Sie lassen sich ihrer nähern Beschaf—-
fenheit nach ungefähr unter folgende Ru-
briken bringen: Vergleichung zwischen
2zwey Rechtsinstituten. Entvicke-—
lung eines Rechisinstituts oder Rechtsbe-
griſts aus seinen Principien. Prüſung
eines Begriffs oder einer Eintheilung.
Entscheidung einer Streitfrage. Er-
Klärung eines Gesetages.

Fragen zu der einen oder andern
Rubrik, so wie ich sie im Verlaute der
beyden vergangenen halben Ialire mei-
nen Zuhörern zur Beantwortung vorge-
legt habe, sind 2. B. diose: Wie verhült
sich dominium, servitus und pignus zur
einancder? Ist die Hofackersche Deſi-
nition der Servitut richtisg? Giebt es
infamia mediata und infamia ſacti?
Werden Prälegate in den Pffichtthieil ein-
gerechnet? Wie ist L. S. S. G. und



L. 17. S. 1. D. de adq. vel amitt. poss. zu
vereinigen mit L. S. D. eod. uncd I. 153. D.
de.reg. iuris? Wie ist die Clausel: re-
bus sie stuntibus einzuschrünken? Wie
läüsst sich die adquisitive und extinctive
Veriährung vergleichen? Wie der
ususſructus und usus? Worin unter-
scheidet sich Delegation, Cession und
Assignation? Worin besteht die Perfec-
tion einer Obligation? Wie muss der
Consens bey allen Conventionen beschaf-
fen seyn, wenn sie verlect seyn sollen?

Worin besteht die Natur einer Obli-
gation? Wonin unterscheidet sich
die mittelbare Obligation von der unmit-
telbaren? Vyrenn ein Correus das
Ganze bezahlt hat, velcher Rechtsmittel
bedient er sich zum Regresse? Gilt
eine Transaction über Alimente, welche
im letzten Willen hinterlassen sind?
Wie mancherley kann der Reclitsgrund
seyn, aus welchem man zur Edirung der
Urkunden verpſlichtet ist? Ist das
Rechtsmittel aus der L. 2. C. de resc.
vend. auch bey der locatio conductio
operarum ocer operis andwendbar?
Wie lange Zeit ist zur Einführung einer
Gewohnheit erforderlich? Worin be-
stehen die Unterschiede und Ahnlichkei-
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ten zwischen einem Real- und Consen-
sualcontracte? Desgleichen zwischen
dem ius protimiseos uncl dem ius retra-
ctus? Wie sind die Gründe zu wider—
legen, aus welchen einige die Klage aus
dem Pfandcontracte auch gegen den drit-
ten Besitzer eintreten lassen?

Meine Kritiken betreſſen sowolil die
Grammatik und den Styl als auch die
Sachen; sie werden auch nicht etwa bloss
mit Strichen oder andern Zeichen ange-
deutet, sondern ihren Hauptmomenten
nach auf dem Rande angegeben, und nur
die weitere Ausführung derselben und
die schuldige Rechenschaſt über sie bis
auf die nchste Zusammenkunft verspart.
Denn die beyden wöchentlichen Zusam-
menkünfte werden voræiiglich zu den
Kritiken ühber die eingelieſerten Ausar-
beitungen verwendet, und nur dann wer-

den sie auch zu Bemerkungen und Win-
ken ühber die neuen Aufgaben genutzt,
wenn diese einige Scliwierigkeiten ha-

ben, und ich es daher nötlug finde, einen
gewissen Gesiohtspunct anzuweisen, oder
einige Subsidien zu liefern.

Ausserdem bin ich auch zu Eæami-
natorien und Repetitorien erbötig.
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Ich ſange meine Vorlesungen den
22sten October an.

E J

Von dieser Ankündigungsschrift, so
vie auch von den darin angeführten Pro-
grammen sind Exemplare bey mir unch
beym Zeitungsträger, Herrn Krempe

(vor dem Weender Thore beym Herrn,
Hofr. Claprotle an) gratis zu. haben.

Göttingen, am aasten Sept. 1793.
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